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Antrag der Redaktionskommission 
vom 01.04.2022 
 

AS 177. 107 

Verordnung über Abgangsleistungen für Behördenmitglieder 

 

Änderung vom … 

 

Die Verordnung über Abgangsleistungen für Behördenmitglieder vom 
16. November 2005 wird wie folgt geändert: 

001 Die Verordnung über Abgangsleistungen für Behördenmitglieder 
(AS 177.107) wird wie folgt geändert: 

 002  
Art. 1 Geltungsbereich 003 Art. 1 Geltungsbereich 

1 Dieser Verordnung unterstehen die Mitglieder des Stadtrats, die Stadt-
amtsfrauen und Stadtammänner, die Friedensrichterinnen und Friedens-
richter sowie die Präsidentinnen und Präsidenten der Kreisschulbehörden. 

004 1 Dieser Verordnung unterstehen die Mitglieder des Stadtrats, die Stadt-
amtsfrauen und Stadtammänner, die Friedensrichterinnen und Frie-
densrichter sowie die Präsidentinnen und Präsidenten der Kreisschul-
behörden. 

Abs. 2 unverändert. 005 Abs. 2 unverändert. 

 006  
Art. 2 Voraussetzungen 007 Art. 2 Voraussetzungen 

Abs. 1 unverändert. 008 Abs. 1 unverändert. 



 

Abs. 2 und 3 werden aufgehoben. 009 Abs. 2 und 3 werden aufgehoben. 

Abs. 4–6 werden zu Abs. 2–4. 010 Abs. 4–6 werden zu Abs. 2–4. 

 011  
Art. 5 Höhe der Abfindungsleistungen 012 Art. 5 Höhe der Abfindungsleistungen 

Sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 2 erfüllt sind, besteht bei Been-
digung des Amts Anspruch auf folgende Leistungen: 

Lebensalter freiwillig mit 8 und mehr 
Amtsjahren 

oder 

unfreiwillig mit 4 und mehr 
aber weniger als 8 Amts-

jahren 

unfreiwillig mit 8 und mehr 
Amtsjahren 

 Anspruch in Anzahl Jahresbruttolöhnen 

bis 50 0,3 0,6 

51 0,6 0,9 

52 0,9 1,2 

53 1,2 1,5 

54 1,5 1,8 

55 1,5 1,8 

56 1,5 1,8 

57 1,2 1,5 

58 0,9 1,2 

59 0,6 0,9 

013 Sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 2 erfüllt sind, besteht bei Be-
endigung des Amts Anspruch auf folgende Leistungen: 

Lebensalter freiwillig mit acht und mehr 
Amtsjahren 

oder 

unfreiwillig mit vier und 
mehr aber weniger als acht 

Amtsjahren 

unfreiwillig mit acht und 
mehr Amtsjahren 

 Anspruch in Anzahl Jahresbruttolöhnen 

bis 50 0,3 0,6 

51 0,6 0,9 

52 0,9 1,2 

53 1,2 1,5 

54 1,5 1,8 

55 1,5 1,8 

56 1,5 1,8 

57 1,2 1,5 

58 0,9 1,2 

59 0,6 0,9 



 

60 0,6 0,6 

61 0,6 0,6 

62 0,6 0,6 

63 0,4 0,6 

64 0,2 0,4 
 

60 0,6 0,6 

61 0,6 0,6 

62 0,6 0,6 

63 0,4 0,6 

64 0,2 0,4 
 

 014  
Art. 6bis Einkommensanrechnung und Informationspflicht 015 Art. 6a Einkommensanrechnung und Informationspflicht 

1 Während der Abfindungsdauer erzieltes neues Erwerbs- oder Erwerbser-
satzeinkommen aus selbstständiger oder unselbstständiger Erwerbstätig-
keit wird vollständig angerechnet und die Leistungen werden entspre-
chend gekürzt. 

016 1 Während der Abfindungsdauer erzieltes neues Erwerbs- oder Er-
werbsersatzeinkommen aus selbstständiger oder unselbstständiger Er-
werbstätigkeit wird vollständig angerechnet und die Leistungen werden 
entsprechend gekürzt. 

2 Taggelder der Arbeitslosenversicherung werden nicht angerechnet. 017 2 Taggelder der Arbeitslosenversicherung werden nicht angerechnet. 

3 Die Informationspflicht sowie eine allfällige Rückforderung richten sich 
nach Art. 37ter Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über das Ar-
beitsverhältnis des städtischen Personals (AB PR)1. 

018 3 Die Informationspflicht sowie eine allfällige Rückforderung richten sich 
nach Art. 37ter Ausführungsbestimmungen zur Verordnung über das Ar-
beitsverhältnis des städtischen Personals (AB PR)1. 

 019  
Übergangsbestimmungen: 020 Übergangsbestimmungen zur Teilrevision der Verordnung über 

Abgangsleistungen für Behördenmitglieder vom …  

1 Die Ansprüche gemäss Art. 5 sowie Art. 6bis gelten für alle nach Inkraft-
treten neu gewählten Behördenmitglieder. 

021 1 Die Ansprüche gemäss Art. 5 sowie Art. 6a gelten für alle nach Inkraft-
treten neu gewählten Behördenmitglieder. 

 

_____________________________ _____________________________ 

1 vom 27. März 2002, AS 177.101. 1 vom 27. März 2002, AS 177.101. 



 

2 Die bisherigen Ansprüche und Voraussetzungen gelten für die bei In-
krafttreten gewählten Behördenmitglieder bis zum Ablauf der aktuellen 
Amtsdauer, sofern die Dauer noch mehr als die Hälfte beträgt. Ansonsten 
gelten die bisherigen Ansprüche bis zum Ablauf der vollen Amtsdauer, die 
der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens angebrochenen Amtsdauer nachfolgt. 

022 2 Die bisherigen Ansprüche und Voraussetzungen gelten für die bei In-
krafttreten gewählten Behördenmitglieder bis zum Ablauf der aktuellen 
Amtsdauer, sofern die Dauer noch mehr als die Hälfte beträgt. 

 022
a 

3 Ansonsten gelten die bisherigen Ansprüche bis zum Ablauf der vollen 
Amtsdauer, die der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens angebrochenen 
Amtsdauer nachfolgt. 

3 Sofern die neuen Ansprüche gegenüber der bisherigen Regelung vorteil-
hafter sind, so gilt für die bei Inkrafttreten gewählten Behördenmitglieder 
ein Wahlrecht. 

023 4 Sofern die neuen Ansprüche gegenüber der bisherigen Regelung vor-
teilhafter sind, gilt für die bei Inkrafttreten gewählten Behördenmitglie-
der ein Wahlrecht. 

 024  
 025 

 
 
Für die Redaktionskommission 
 
Präsident Mark Richli (SP) 
Sekretär Georg Escher 

Zustimmung: Präsident Mark Richli (SP), Referent, Ernst Danner (EVP), Dr. 
Bernhard im Oberdorf (SVP), Simon Kälin-Werth (Grüne), Guy 
Krayenbühl (GLP), Matthias Renggli (SP), Mischa Schiwow (AL) 

Abwesend: Mélissa Dufournet (FDP) 
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